
 
 
 
 
 
Sie sind verpflichtet, die von uns gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung schonend und pfleglich zu 
behandeln und an uns herauszugeben, wenn der Kaufpreis nicht bei Fälligkeit bezahlt worden ist und wir dies 
von Ihnen verlangen. 
 
Kommt es zu einer Herausgabe der Sachen an uns, weil Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, 
behalten wir uns die Geltendmachung von Wertminderungsansprüchen hinsichtlich der gelieferten Waren 
ausdrücklich vor. 
 
Es gilt österreichisches materielles Recht. Als Erfüllungsort wird Götzis vereinbart. Als Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis ergeben oder die mit diesem in 
Zusammenhang stehen, wird ausschliesslich das sachlich für Götzis zuständige Gericht vereinbart, wobei wir 
berechtigt sind, nach unserer Wahl, Sie auch am Gericht Ihres Wohnortes zu klagen. 
 
Für den Fall des Zahlungsverzuges werden 8 % p.a. Verzugszinsen vereinbart. 
 
Ratenzahlungen werden von uns nur akzeptiert, wenn Sie schriftlich vereinbart werden. Es gilt Terminverlust für 
den Fall der nicht fristgerechten Zahlung einer Rate. 
 
Wenn Sie in Annahmeverzug geraten, das heisst die Ware nicht zum vereinbarten Termin abnehmen bzw. nicht 
eingebaut werden kann, sind wir berechtigt den gesamten Kaufpreis zu verlangen. Insofern sind wir berechtigt 
zusätzlich, Lagergebühren von 0,1 % der offenen Forderungen pro Tag in Rechnung zu stellen. 
 
Im Übrigen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere für Gewährleistung und 
Schadenersatz. Sie bestätigen durch Auftragserteilung an uns, dass Sie diese Bedingungen akzeptieren. 
 
 
 
 


